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Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann wegen Rechtsverletzungen
gemäss Art. 95 und 96 BGG erhoben werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von
Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Es ist folglich weder an die in der Beschwerde
geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann
eine Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen und es kann sie
mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen.
Immerhin prüft das Bundesgericht, unter Berücksichtigung der allgemeinen Pflicht zur
Begründung der Beschwerde ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ), grundsätzlich nur die geltend
gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind ( BGE
141 V 234 E. 1 S. 236 mit Hinweisen).

E. 2
Zu prüfen ist, ob das kantonale Gericht zu Recht eine Erhöhung der Invalidenrente
abgelehnt hat. Streitig ist dabei einzig der Einkommensvergleich ab 1. Januar 2018. Die für
die Beurteilung massgeblichen Rechtsgrundlagen wurden im angefochtenen Entscheid
zutreffend wiedergegeben. Es betrifft dies namentlich die Bestimmungen und Grundsätze
zu den Begriffen der Erwerbsunfähigkeit ( Art. 7 Abs. 1 und 2 ATSG ) und der Invalidität (
Art. 8 Abs. 1 ATSG ), zu den Voraussetzungen des Anspruchs auf eine Invalidenrente ( Art.
28 Abs. 1 IVG ), zum Umfang des Rentenanspruchs ( Art. 28 Abs. 2 IVG ), zur Bemessung
des Invaliditätsgrads bei erwerbstätigen Versicherten nach der allgemeinen Methode des
Einkommensvergleichs ( Art. 28a Abs. 1 IVG und Art. 16 ATSG ) sowie zur Bedeutung
ärztlicher Auskünfte bei der Invaliditätsschätzung ( BGE 132 V 93 E. 4 S. 99 f.; 125 V 256
E. 4 S. 261 mit Hinweisen). Ändert sich der Invaliditätsgrad eines Rentenbezügers
erheblich, so wird die Rente von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft
entsprechend erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben ( Art. 17 Abs. 1 ATSG [SR 830.1]).
Anlass zur Rentenrevision gibt jede wesentliche Änderung in den tatsächlichen
Verhältnissen seit Zusprechung der Rente, die geeignet ist, den Invaliditätsgrad und damit
den Anspruch zu beeinflussen. Insbesondere ist die Rente bei einer wesentlichen Änderung
des Gesundheitszustandes revidierbar. Weiter sind, auch bei an sich gleich gebliebenem
Gesundheitszustand, veränderte Auswirkungen auf den Erwerbs- oder Aufgabenbereich
von Bedeutung ( BGE 141 V 9 E. 2.3 S. 10 f. mit Hinweisen).

E. 3



Nach der Feststellung des kantonalen Gerichts besteht beim Beschwerdeführer in einer
seinem Rücken- und Knieleiden angepassten Tätigkeit eine Arbeitsfähigkeit von 50 %;
diese sollte in zweimal zwei Stunden täglich aufgeteilt werden. Darin sind sich die Parteien
einig. Ebenfalls ist unbestritten, dass die Auflösung des Arbeitsverhältnisses auf den 31.
Dezember 2017 einen erwerblichen Revisionsgrund darstellt. Beim Valideneinkommen
stützte sich die Vorinstanz, wie schon die IV-Stelle, auf das vormalige bei den B.________
im Bereich Reinigung im Jahre 1996 erzielte Einkommen von Fr. 61'563.- und indexierte
dieses auf das Jahr 2018. In Gegensatz zur Verwaltung, welche ihrer Verfügung vom 22.
Februar 2019 ein Valideneinkommen von Fr. 73'332.- zu Grunde legte, hielt das kantonale
Gericht dafür, dass die Indexierung mit den - unterdurchschnittlichen - statistischen Werten
im Bereich Verkehr und Lagerei zu erfolgen habe. Entsprechend bezifferte es das
hypothetische Valideneinkommen für das Jahr 2018 mit Fr. 72'750.-. Die Festsetzung des
Invalideneinkommens durch das kantonale Gericht basiert auf den statistischen Werten der
Schweizerischen Lohnstrukturerhebung (LSE) für das Jahr 2016, wiederum indexiert auf
das Jahr 2018. Auf der Grundlage der Tabelle TA1 Kompetenzniveau 2 für Männer in
"sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen" ermittelte die Vorinstanz unter
Berücksichtigung eines Abzuges von 10 % ein zumutbares Invalideneinkommen von Fr.
29'647.-. Daraus resultierte ein Invaliditätsgrad von (abgerundet) 59 %. Entsprechend
wurde eine revisionsweise Erhöhung des Rentenanspruchs verneint.

E. 4
Umstritten ist zunächst das ohne invalidisierenden Gesundheitsschaden erzielbare
Erwerbseinkommen.

E. 4.1
Für die Bemessung des Valideneinkommens entscheidend ist, was die versicherte Person
im massgebenden Zeitpunkt auf Grund ihrer beruflichen Fähigkeiten und persönlichen
Umstände als Gesunde tatsächlich verdient hätte. Da nach empirischer Feststellung in der
Regel die bisherige Tätigkeit im Gesundheitsfall weitergeführt worden wäre, ist
grundsätzlich vom letzten vor Eintritt der gesundheitlichen Beeinträchtigung erzielten, der
Teuerung sowie der realen Einkommensentwicklung angepassten Verdienst auszugehen.
Ausnahmen müssen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit erstellt sein ( BGE 139 V 28 E.
3.3.2 S. 30; Urteil 9C_852/2018 vom 5. März 2019 E. 5.4.1 mit Hinweisen). Dessen
Ermittlung hat so konkret wie möglich zu erfolgen (Urteile 9C_868/2013 vom 24. März
2014 E. 4.2.1 und 9C_796/2013 vom 28. Januar 2014 E. 2.1).

E. 4.2
Nach Feststellung der Vorinstanz arbeitete der Beschwerdeführer seit dem 1. September
1985 bis zur krankheitsbedingten Umschulung auf eine neue Tätigkeit im Jahre 1997 im
Bereich Reinigung bei den B.________-Diensten. Es gäbe keine Anhaltspunkte dafür, dass
er als Gesunder diese angestammte Tätigkeit nicht fortgeführt hätte. Auch der
Beschwerdeführer bringt letztinstanzlich keine Einwände gegen diese Feststellung vor,
weshalb davon auszugehen ist.

E. 4.3
Ausgangspunkt für die Bemessung des Valideneinkommens bildet somit das Einkommen
des Beschwerdeführers, welches er als Mitarbeiter im Bereich Reinigung bei den
B.________-Diensten im Jahre 1996 erzielt hatte (Fr. 61'563.-). Umstritten ist, welche
Tabelle des Bundesamtes für Statistik (BFS) für die Indexierung dieses Wertes



heranzuziehen ist. Aus der Verfügung vom 22. Februar 2019, welche auf einem
Valideneinkommen von Fr. 73'332.- beruht, ist nicht ersichtlich, mit Hilfe welcher Tabelle
die Lohnentwicklung das Valideneinkommen berechnet wurde. Wie dargelegt, ermittelte
die Vorinstanz auf Grund der Tabellen T1.1.93 und T1.1.10 für den Wirtschaftszweig
"Verkehr und Lagerei" ein solches von Fr. 72'750.-. Dieses Vorgehen entspricht der
Rechtsprechung bezüglich der anwendbaren Indexierungstabelle ( BGE 129 V 408 E. 3.1.2
S. 410, 126 V 75 E. 3a S. 76). Ob angesichts des vorliegend beträchtlichen Zeitraums
zwischen dem letzten vor Eintritt des Gesundheitsschadens erzielten Lohn und dem
Revisionszeitpunkt von 22 Jahren und der damit verbundenen Unsicherheit über die
konkrete Einkommensentwicklung für die Indexierung des vor Beginn der
Gesundheitsschädigung erzielten Einkommens nicht besser auf die allgemeine Tabelle T 39
abzustellen wäre, was zu einem Valideneinkommen von Fr. 76'826.- (Fr. 61563.- : 1811
[1996] x 2260 [2018]) führen würde, kann vorliegend indessen offen bleiben, wie im
Folgenden gezeigt wird.

E. 5.1
Gemäss angefochtenem Entscheid beträgt das Invalideneinkommen Fr. 29'647.-. Die
Vorinstanz stützte sich bei dessen Bemessung auf die Tabellen gemäss
Lohnstrukturerhebung des Bundesamtes für Statistik (LSE) mit einem Ausgangswert von
Fr. 5'169.- (Tabelle TA1, 2016, Kompetenzniveau 2, Männer, Ziff, 77 [sonstige
wirtschaftliche Dienstleistungen]) und passte diesen mittels Nominallohnindex der
branchenspezifischen Tabelle T1.1.10 auf das Jahr 2018 an. Im weiteren berücksichtigte
das kantonale Gericht eine attestierte Arbeitsfähigkeit von 50 %, eine betriebsübliche
Arbeitszeit von 42.2 Wochenstunden und einen Abzug von 10 % wegen des reduzierten
Beschäftigungsgrades und des Umstandes, dass die verbleibende Restarbeitsfähigkeit auf
täglich 2 mal 2 Stunden aufzuteilen sei, was eine quantitative Einschränkung der
Präsenzzeit bedeute und aus betriebswirtschaftlicher Sicht ein lohnrelevantes Erschwernis
darstelle. Damit ist ihr ein Fehler unterlaufen. Dr. med. C.________ hielt in ihrem
Gutachten vom 15. April 2016 fest, die Arbeitsfähigkeit betrage 50 % falls die Arbeit in 2
mal 2 Stunden täglich aufgeteilt werden könne. Ansonsten sei die zumutbare Tätigkeit auf
40 bis 45 % festzusetzen. Entsprechend traf das kantonale Gericht in der Folge die
Feststellung einer Arbeitsfähigkeit von 2 mal 2 Stunden täglich. Damit beträgt die
wöchentliche Arbeitszeit indessen lediglich 20 Stunden (5 mal 4 Stunden). Die Bemessung
des Invalideneinkommens ist daher insoweit anzupassen, dass dieses nicht auf eine
"betriebsübliche" Arbeitszeit von 42.2 Stunden aufzurechnen und damit auf Fr. 28'102.- (Fr.
5'169.- x 12 x 104.0 : 103.3 x 0.9 x 0.5) zu beziffern ist. Verglichen mit dem von der
Vorinstanz ermittelten Valideneinkommen von Fr. 72'750.- ergibt das einen Invaliditätsgrad
von 61.4 %, womit der Beschwerdeführer Anspruch auf eine Dreiviertelsrente hat.

E. 5.2
Damit kann offen bleiben, ob ein höherer als der von der Vorinstanz gewährte Abzug vom
Tabellenlohn von 10 % gerechtfertigt wäre, da selbst ein maximal möglicher Abzug von 25
% ( BGE 126 V 75 E. 5 b/cc S. 80) zu keinem höheren Rentenanspruch führen würde.

E. 6
Der Beschwerdeführer stellt den Antrag, die revisionsweise erhöhte Invalidenrente sei ihm
ab dem 1. Januar 2018 auszurichten. Eine Verschlechterung der Erwerbsfähigkeit ist zu
berücksichtigen, sobald sie ohne wesentliche Unterbrechung drei Monate gedauert hat ( Art.



88a Abs. 2 IVV ). Die erwerblichen Verhältnisse des Beschwerdeführers haben sich mit
Auflösung des Arbeitsverhältnisses mit der B.________ Pensionskasse per 31. Dezember
2017 verändert. Die revisionsweise Erhöhung seines Rentenanspruchs ist demgemäss ab
April 2018 zu berücksichtigen und die Beschwerde in dem Sinne teilweise gutzuheissen.

E. 7
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend hat die Beschwerdegegnerin die Gerichtskosten
zu tragen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ) und dem Beschwerdeführer eine Parteientschädigung zu
bezahlen ( Art. 68 Abs. 2 BGG ). Das geringfügige Unterliegen des Beschwerdeführers im
Umfang eines um drei Monate verzögerten Beginns der Rentenerhöhung rechtfertigt keine
eigene Kostenbeteiligung.
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